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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT STÖTTEN A.AUERBERG 
 Hauptgeschäftsstelle Stötten a.Auerberg Geschäftsstellenleiter: Christian Schüler 

Füssener Str. 11, 87675 Stötten a.Auerberg Internet: www.vg-stoetten.de  

 

Bekanntmachung der Sitzung des Beschwerdeausschusses für die Allgemeinen 

Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026 im Regierungsbezirk Schwaben am Sonntag, 

den 08.März 2026 

Die Regierung von Schwaben bildet den Beschwerdeausschuss für die allgemeinen Gemeinde- und für 

Landkreiswahlen (§ 11 Abs. 1 der Gemeinde- und Landkreiswahlordnung – GLKrWO). 

Die Sitzung des Beschwerdeausschusses findet am 

Montag, den 02. Februar 2026, 13:00 Uhr 

im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg 

statt. 

Gemäß Art. 32 Abs. 4 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) entscheidet auf Antrag des betroffe-

nen Wahlvorschlagsträgers der Beschwerdeausschuss der Regierung von Schwaben (Art. 8 GLKrWG; § 11 

GLKrWO) bis spätestens 24:00 Uhr des 34. Tages vor dem Wahltag letztendlich über die Gültigkeit der ein-

gereichten Wahlvorschläge. Wahlleiter, Parteien oder Wählergruppen sind nicht antragsberechtigt, um an-

dere Wahlvorschläge prüfen zu lassen (Nr. 18 GLKrWBek). 

Der Beschwerdeausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksich-

ten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. Über den Aus-

schluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. Die in nichtöffentlicher 

Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhal-

tung weggefallen sind. 

gez. Schüler 

Wahlamt 

Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik: Mikrozensus 2026 startet 

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung 

geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 65 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürge-

rinnen und Bürger des Freistaats Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen die be-

fragten Personen dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die Lebens-

bedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ hochwertige Daten können 

politische Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung 

oder zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden. 

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab? 

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, 

das zunächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die 

Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkretisieren dazu 

die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayerischen 

Landesamts für Statistik ausweisen. Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für 

Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die Haushalte 

ausführlich über die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikrozensus können entweder im Rahmen eines 

Telefoninterviews oder einer Online-Befragung beantwortet werden. Für die Telefoninterviews sind bayern-

weit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung der In-

terviews umfassend geschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt. 
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Es besteht Auskunftspflicht 

Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und repräsentativer Ergebnisse tref-

fen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Alle Angaben werden 

streng vertraulich behandelt und ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergeb-

nisse in aggregierter Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist. 


